
1. Lösung Fall 22
X könnte gegen S einen Anspruch auf Duldung der Zwangs-
vollstreckung gem. §§ 1192 I, 1147 BGB haben. Vorausset-
zung dafür wäre, dass dem X eine Grundschuld am Grund-
stück des S zusteht und dass S keinerlei Einwendungen gel-
tend machen kann.

a) Grundschuld des X am Grundstück des S
Zwar hat S dem X keine Grundschuld bestellt. Jedoch war G
Inhaber einer nach §§ 873 I Var. 2, 1191 I, 1192 I, 1116 I,
1117 I 1 BGB wirksam bestellten Grundschuld und hat diese
dem X gem. §§ 413, 398, 1192 I, 1154 I 1 BGB wirksam
abgetreten. X steht demnach eine Grundschuld am Grund-
stück des S zu.

b) Einrede des fehlenden Sicherungsfalls
S hat allerdings in Unkenntnis der Abtretung an G geleistet,
wodurch die gesicherte Forderung gem. §§ 362 I, 407 I Alt. 1
BGB erloschen ist. Und grundsätzlich führt das Erlöschen
der Forderung dazu, dass der Eigentümer aus dem Siche-
rungsvertrag die Einrede des fehlenden Sicherungsfalls erhe-
ben kann. Gemäß § 1157 S. 1 BGB kann E diese Einrede
auch gegenüber X erheben.

c) Unanwendbarkeit des § 407 BGB gem. § 1156 S. 1
BGB

Allerdings bestimmt § 1156 S. 1 BGB, dass die §§ 406–408 –
und damit auch § 407 I Alt. 1 BGB – in Ansehung der
Hypothek keine Anwendung finden. Würde man die Norm
wortlautgetreu nach § 1192 I BGB auf die Grundschuld
anwenden, so wäre sie jedoch wirkungslos, da die
§§ 406–408 BGB das Erlöschen der Forderung betreffen
und sich das Erlöschen der Forderung auf die Grundschuld
überhaupt nicht auswirkt. Es würde deshalb auch keinen
Sinn ergeben, anzuordnen, dass die §§ 406–408 BGB „in
Ansehung der Grundschuld“ keine Anwendung finden sol-
len; denn das Erlöschen der Forderung hat ja ohnehin kei-
nen Einfluss auf die Existenz Grundschuld. Würde man
allerdings zulassen, dass der Eigentümer dem Zessionar nach
§ 1157 S. 1 BGB nach der Tilgung der Forderung die Ein-
rede des Sicherungsfalls entgegenhalten könnte, so stünde
der Zessionar schlechter als beim Erwerb einer Verkehrs-
hypothek: Denn bei der Verkehrshypothek könnte der Zes-

sionar gem. § 1156 S. 1 BGB ungeachtet der Tilgung der
Forderung die Duldung der Zwangsvollstreckung verlangen.
Zumindest aus der Wertung des § 1156 S. 1 BGB ergibt sich
deshalb an sich, dass es dem Eigentümer verwehrt sein muss,
dem Zessionar bei nachträglicher Tilgung der Forderung
nach § 1157 S. 1 BGB die Einrede des fehlenden Sicherungs-
falls entgegenzuhalten.6

d) Unanwendbarkeit des § 1156 S. 1 BGB gem.
§ 1192 I a BGB

Jedoch bestimmt § 1192 I a 1 Hs. 1 BGB, dass der Eigentü-
mer sich aus dem Sicherungsvertrag ergebende Einreden ge-
gen die Grundschuld auch jedem Erwerber der Grundschuld
entgegensetzen kann. Hiermit soll vermieden werden, dass
der Eigentümer dem neuen Gläubiger gegenüber schlechter
gestellt ist als dem alten Gläubiger. Konsequenterweise ist
deshalb auch anzunehmen, dass der Eigentümer dem Grund-
schuldgläubiger auch das nachträgliche Erlöschen der Forde-
rung entgegen der Wertung des § 1156 S. 1 BGB entgegen-
halten kann.7 Zwar führt dies dazu, dass der Erwerber einer
Grundschuld schlechter steht als der Erwerber einer Ver-
kehrshypothek. Dies ist jedoch bei der Anwendung des
§ 1192 I a BGB stets der Fall. E steht deshalb die Einrede des
fehlenden Sicherungsfalls zu.

2. Ergebnis
X hat gegen S keinen Anspruch auf Duldung der Zwangsvoll-
streckung gem. §§ 1192 I, 1147 BGB.

Hinweis: Fall 22 erörtert entsprechend Fall 11 die Konstellation der
Tilgung der Forderung nach der Zession. Anders als in Fall 11 wurde
hier nicht nach einem Anspruch aus §§ 488 I 2, 398 S. 2 BGB
gefragt, da sich insoweit keine Besonderheiten ergeben. Ebenso wie
in den Fällen zuvor bewirkt § 1192 I a BGB hier eine Schlechter-
stellung des Erwerbers der Grundschuld gegenüber dem Erwerber
einer Verkehrshypothek.

6 Vgl. BGH NJW 2018, 2261 Rn. 9; Baur/Stürner SachenR, 18. Aufl. 2009, § 45
Rn. 65; BeckOGK/Kiehnle, beck-online Großkommentar, 1.4.2019, BGB § 1156
Rn. 25.

7 Vgl. BR-Drs. 152/08, 16 f.; Baur/Stürner SachenR, 18. Aufl. 2009, § 45 Rn. 67 d;
Nietsch NJW 2009, 3606 (3607); Dieckmann NZM 2008, 865 (870); aA BeckOGK/
Kiehnle, 1.7.2019, BGB § 1156 Rn. 25.1, wobei diese abweichende Auffassung in
der Klausur ohne besondere Anhaltspunkte wohl nicht erörtert werden muss.
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& SACHVERHALT
Die A-GmbH verkauft, vermietet und repariert Fahrzeuge. Ihre Gesellschafter führen die
Geschäfte nicht selbst, sondern haben Q und S zu Geschäftsführern bestellt.
DieGeschäfte laufen in letzter Zeit allerdings nur schleppend.Daher verfällt Geschäftsführer

Q auf folgenden Plan: Erwill einenmitGPS-System ausgestatteten PorscheCayenne, der an die
B-Bank sicherungsübereignet ist, anonym an einen Dritten verkaufen und anschließend bei der
Polizei als unterschlagenmelden, damit diese ihn sicherstellt und zurück auf dasBetriebsgelände
der A-GmbH verbringt. Hierzu setzt Q einen Mietvertrag auf, wonach das Fahrzeug an einen
(fiktiven) „Herrn Y“ vermietet würde. Sodann verkauft Q den Wagen über eine Internetver-
kaufsplattform und unter Vorlage gefälschter Fahrzeug- undAusweispapiere an den gutgläubi-
genKäufer K.Dieser bezahlt den geforderten Preis von 90.000 EUR in bar und erhält dafür den
Wagen.DannweihtQden S ein, demeine solche „Gewinnsteigerung“ sehr gelegenkommt,weil
die Gesellschafter der A-GmbH ihm die Kündigung angedroht haben, falls die Gesellschaft in
nächster Zeit keinen höheren Gewinn abwerfe und S diese Kündigung vermeiden will. Daher
meldet S denWagen bei der Polizei als von einemKunden unterschlagen. In der Folge gelingt es
Q –wie vonAnfang an geplant –mittelsGPS-Ortung und gemeinsammit zwei Polizeibeamten,
den Wagen bei K sicherzustellen und wieder zurück auf den Hof der A-GmbH zu verbringen.
Das Rückzahlungsbegehren des K geht wegen der verwendeten falschen Papiere ins Leere. Der
vonKentrichteteKaufpreiswird auf dasKonto derA-GmbHeingezahlt.
Da die Geschäfte weiterhin nicht zufriedenstellend laufen, wird S abberufen und statt-

dessen V als neuer Geschäftsführer und Leiter der kaufmännischen Abteilung zum 1.1.2019
eingesetzt. Er ist unter anderem zuständig für die Verwaltung der Konten und kann Zah-
lungen in unbegrenzter Höhe anweisen. Bei der Einarbeitung in die (komplexe) Finanz-
struktur fallen ihm Konten mit einem Gesamtvolumen von 120.000 EUR auf, die nicht in der
offiziellen Buchführung der A-GmbH auftauchen. Sein ausgeschiedener Vorgänger teilt V
auf Anfrage mit, dass es sich hierbei um beiseitegeschaffte Gelder handele, welche für
Schmiergeldzahlungen an Mitarbeiter von Unternehmen gedacht seien, die für die Dienst-
wagenbeschaffung zuständig wären und Fahrzeuge bei der A-GmbH ordern möchten. Die
Konten müssten unbedingt geheim gehalten werden. Dieses Vorgehen habe bislang immer
gut funktioniert und führe erfahrungsgemäß zu bevorzugter Berücksichtigung bei der Dienst-
wagenbeschaffung diverser Unternehmen. V deckt trotz entgegenstehender Compliance-Vor-
schriften die Existenz der Konten nicht auf.
Die Vorgänge in der A-GmbH werden der Staatsanwaltschaft zugetragen. Daraufhin leitet

die zuständige Staatsanwältin ein Ermittlungsverfahren gegen die Beteiligten ein. Eines Tages
erhält sie einen anonymen Anruf, wonach in der Privatwohnung des Q noch wichtige
Dokumente versteckt seien. Sie beantragt daraufhin eine Durchsuchungsanordnung beim
Ermittlungsrichter im Bereitschaftsdienst, der dies ablehnt, da ihm die Verfahrensakten von
der Staatsanwaltschaft nicht vorgelegt wurden, weil sie sich derzeit in einer anderen Abteilung
des Gerichts befinden und er sich daher außerstande sieht, ordnungsgemäß zu entscheiden.
Nach dieser „Niederlage“ erlässt die Staatsanwältin selbst eine Durchsuchungsanordnung
wegen Gefahr im Verzug und wird in der Wohnung vorstellig. Das Vorliegen von Gefahr im
Verzug begründet sie damit, dass der Ermittlungsrichter keine Durchsuchungsanordnung
erlassen konnte, da die Akten nicht hätten vorgelegt werden können. Die Verdächtigen hätten
aber jederzeit Zugang zu der Wohnung und könnten die dort vermuteten Dokumente
beiseiteschaffen. Im Rahmen der Durchsuchungsaktion werden die besagten Dokumente
aufgefunden und sichergestellt.

Aufgaben:
1. Wie haben sich Q, S und V nach dem StGB strafbar gemacht?
2. Sind die bei der Durchsuchung aufgefundenen Unterlagen verwertbar?

Bearbeitungshinweis: Auf §§ 267 ff. und §§ 299 ff. StGB ist nicht einzugehen. Alle aufgeworfenen
Rechtsfragen sind – gegebenenfalls in einem Hilfsgutachten – zu beantworten. Erforderliche Strafanträ-
ge wurden gestellt.

& LÖSUNG

AUFGABE 1

ERSTER HANDLUNGSABSCHNITT: PORSCHE CAYENNE

A. STRAFBARKEIT DES Q GEM. § 263 I STGB
Q könnte sich wegen Betruges gegenüber und zulasten des K und zugunsten der A-GmbH
strafbar gemacht haben, indem er K den Porsche Cayenne verkaufte.

ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM KLAUSUR STRAFRECHT · „DIE KRIMINELLEN …“

748 10/2019

Ü
B
U
N
G
SB
LÄ

TT
ER

ST
U
D
EN

TE
N


	JA-Innenteil_10-2019_nach zweiten Korrekturen_Druckversion.pdf

